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RS OGH 1974/2/18 Bkd43/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1974

Norm

DSt 1872 §2 G

Rechtssatz

Ungerechtfertigte Vorwürfe eines Rechtsanwaltes gegenüber der Schriftführerin, sie hätte die Sache vorzeitig oder zu

leise aufgerufen, als Disziplinarvergehen der Berufsp4ichtenverletzung und der Beeinträchtigung von Ehre und

Ansehen des Standes.
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